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Einleitung

A. Ausgangspunkt

Die juristische Auseinandersetzung mit der kartellrechtlichen Konzernhaftung ist
zweifellos schon seit längerem in den Blickpunkt der Literatur gerückt.1 Zudem
steigen die Bußgelder der Kartellbehörden von Jahr zu Jahr und haben ihren Hö-
hepunkt zuletzt 2016 mit fast vier Mrd. Euro erreicht.2 Die höchste an ein einzelnes
Unternehmen gerichtete Kartellgeldbuße wurde im selben Jahr im Rahmen des
LKW-Kartells an Daimler verhängt. Sie betrug mehr als eine Mrd. Euro.3 Entspre-
chend bedeutsam ist nicht nur die Bußgeldhaftung selbst, sondern auch immer mehr
die Frage, wie gesamtschuldnerische Geldbußen im Innenverhältnis aufgeteilt
werden können. Viele Probleme sind gleichwohl ungeklärt oder umstritten. So be-
steht bereits Uneinigkeit darüber, ob der Unternehmensbegriff, der das kartell-
rechtliche Haftungssubjekt im Unionsrecht beschreibt, mit elementaren rechts-
staatlichen Grundsätzen wie dem Schuldprinzip vereinbar ist. Geht es um die Frage,
wie eine einmal verhängte Geldbuße unter mehreren Gesamtschuldnern aufzuteilen
ist, begibt man sich in juristisch sehr dünn besiedeltes Gebiet. Kommt man
schließlich zu der Frage, wie ein kartellrechtlicher Schadensersatzanspruch zwi-
schen Gesamtschuldnern aufzuteilen ist, betritt man juristisches Niemandsland.
Indes zeigen bereits die enormen wirtschaftlichen Auswirkungen, wie wichtig eine
fundierte rechtliche Grundlage für die Kartellhaftung ist.

Im Fokus dieser Arbeit stehen dabei Konzerne. Diese stellen die dominierende
Organisationsform der globalisierten Ökonomie dar,4was sie bereits aus praktischen
Gründen als Forschungsobjekt qualifiziert. Die Dominanz hängt insbesondere damit

1 Statt aller:Braun/Kellerbauer, NZKart 2015, 175;Braun/Kellerbauer, NZKart 2015, 211;
Verse/Wirsch, ZWeR 2015, 21; Böhlke, EuZW 2011, 781; Gänswein, NZKart 2016, 50;
Jüchser, WuW 2012, 1048; Kellerbauer/Weber, EuZW 2011, 666; Bodenstein, NZKart 2015,
141; Bürger, WuW 2011, 130; Schnelle, WuW 2015, 332; Weinhold, Der Gesamtschuldner-
ausgleich zwischen den Kartellmitgliedern; Bosch, ZWeR 2012, 368; Dreher, in: FS Möschel,
S. 149; Heinichen, Unternehmensbegriff und Haftungsnachfolge im Europäischen Kartell-
recht; Kling, WRP 2010, 506; Mansdörfer/Timmerbeil, WM 2004, 363; Riesenkampff, in:
FS Loewenheim, S. 529; Krüger, Kartellregress.

2 Kommission, Kartellstatistik, abrufbar unter http://ec.europa.eu/competition/cartels/statis
tics/statistics.pdf, zuletzt geprüft am 06.02.2017.

3 Kommission, Kartellstatistik, abrufbar unter http://ec.europa.eu/competition/cartels/statis
tics/statistics.pdf, zuletzt geprüft am 06.02.2017.

4 Voet van Vormizeele, WuW 2010, 1008;Menz, Wirtschaftliche Einheit und Kartellverbot,
S. 17.
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zusammen, dass es Konzernstrukturen ermöglichen, Haftungsrisiken effektiv zu
minimieren. Im Idealfall werden so risikobehaftete, aber trotzdem wirtschaftlich
sinnvolle Geschäfte ermöglicht und die allgemeine Prosperität genährt.Wie die oben
angeführten Zahlen verdeutlichen, wird jedoch nicht immer im Sinne des Gemein-
wohls gehandelt. Da im Kartellrecht regelmäßig eine wirtschaftliche Betrachtung
vorgenommen wird, die diese Haftungsminimierung im Konzern im Ergebnis häufig
außer Acht lässt, sind Konzerne auch aus rechtlicher Sicht als Forschungsobjekte
geeignet.

Dies wirft die umfassende Frage auf, wie sich die kartellrechtliche Haftung von
Konzernen im Außen- und Innenverhältnis darstellt.

B. Fragestellung und Zielsetzung

Konzerne werden durch unionsrechtliche Kartellnormen als ein einziges Unter-
nehmen behandelt. Die dafür notwendigen Voraussetzungen können unter Um-
ständen vermutet werden. Hiermit ist eine Vielzahl an zu beantwortenden Frage-
stellungen verbunden. So ist zum einen zu untersuchen, wie und ob die sogenannte
Beteiligungsvermutung in Theorie und Praxis widerlegt werden kann. Zudem ist zu
prüfen, ob die mit ihr und dem Unternehmensbegriff verbundene Haftungserwei-
terung rechtsstaatlichen und gesetzlichen Grundprinzipien standhält. Virulent wird
dies insbesondere im Zusammenhang mit dem gesellschaftsrechtlichen Tren-
nungsprinzip und dem Schuldgrundsatz. Diese Fragestellungen sind auch auf die
künftige deutsche Rechtslage zu übertragen, da hier durch die 9. GWB-Novelle eine
an die unionsrechtliche Unternehmenshaftung angelehnte Konzernhaftung einge-
führt werden soll.5 Indes wird so nicht abschließend die Frage beantwortet, ob
spezielle kartelldeliktsrechtliche oder allgemeine ordnungswidrigkeitenrechtliche
Normen eine Haftungszurechnung im Konzern ermöglichen. Auf sie muss also eine
Antwort gefunden werden.

Neben der weitreichenden Haftungsbegründung steht eine Vielzahl an normati-
ven und praktischen Möglichkeiten zur Verfügung, um die Bußgeldhaftung abzu-
mildern. InDeutschland konnten ca. 94Mio. Euro anBußgeldern, die zwischen 2001
und 2015 verhängt wurden, etwa infolge von Umstrukturierungen oder anderen
Rechtsnachfolgekonstellationen nicht durchgesetzt werden. Im Rahmen dieser
Enthaftungsmöglichkeiten sind insbesondere konzernrechtliche Problemstellungen
ungeklärt. Dies verlangt eine genaue Untersuchung.

Die Fragen im Rahmen der Konzernaußenhaftung setzen sich bei der Innenhaf-
tung fort. Soll eine gesamtschuldnerische Geldbuße nach Zahlung einer Konzern-
gesellschaft zwischen den anderen Konzerngesellschaften im Innenverhältnis auf-
geteilt werden, muss zunächst beantwortet werden, welche Rechtsordnung auf den

5 Die 9. GWB-Novelle durchlief den Bundesrat am 31.03.2017 ohne Einspruch und trat am
09.06.2017 in Kraft, vgl. BR-Drs. 207/17.
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Innenregress angewendet werden kann. Anschließend ist zu untersuchen, wie
sachgerechte Haftungsquoten ermittelt werden können. Bei diesem zwischen Pri-
vaten vorgenommenen Innenausgleich spielt die effektive Durchsetzung des Kar-
tellverbots eine herausragende Rolle. Das Kartellverbot würde seinen Geltungsan-
spruch verlieren, wenn seine marktschützende Funktion durch den Innenregress
ausgehebelt würde. Folglich stellt der immer wichtiger werdende Komplex des
Private Enforcement auch bei dieser Fragestellung einen wesentlichen Bestandteil
der Untersuchungen dar.

Im letzten Teil der Arbeit wird der Fokus geweitet und werden die Fragen des
Innenregresses auf den Fall übertragen, in dem kein Bußgeld vorangegangen ist,
sondern ein kartellrechtlicher Schadensersatzanspruch nach § 33 Abs. 3 GWB bzw.
§ 33a GWB n.F.6 Fraglich ist hier insbesondere, ob die Rechtsnatur von „zivil-
rechtlichem“ und „bußgeldrechtlichem“ Gesamtschuldnerinnenausgleich eine
Übertragung der Erkenntnisse auf den jeweils anderen Bereich zulässt. Auch hier ist
die private Rechtsdurchsetzung von maßgeblicher Bedeutung.

Ziel dieser Arbeit ist schließlich, Antworten auf die strittigen Fragen zu finden
und neue Lösungsansätze aufzuzeigen, die eine effektive Durchsetzung des Kar-
tellverbots sicherstellen.

C. Gang der Untersuchung

Der Gang der Untersuchungen orientiert sich an dem praktischen Ablauf nach
einer kartellrechtlichen Zuwiderhandlung durch einen Konzern bzw. eine Kon-
zerngesellschaft. Zu Beginnwird auf die Frage der Bußgeldhaftung eingegangen und
anschließend untersucht, welche verfahrens- und gestaltungsrechtlichen Möglich-
keiten bestehen, um diese zu reduzieren. Sollte eine vollständige Reduktion nicht
möglich und deshalb die Bußgeldforderung beglichen worden sein, schließt sich der
Innenregress an: Wie also kann die vollständig zahlende Gesellschaft bei einer
Gesamtschuld den von ihr über die eigene Verantwortung hinausgehenden Haf-
tungsanteil im Innenverhältnis zurückerlangen? Auf ein Bußgeldverfahren folgen
regelmäßig zivilrechtliche Schadensersatzklagen, in Deutschland nach § 33 Abs. 3
GWB bzw. § 33a GWB n.F. In diesem Zusammenhang wird ebenfalls der Innen-
regress behandelt. Die Untersuchungen gehen vor allem auf Besonderheiten in
Konzernsachverhalten ein.

Um ein Grundverständnis herzustellen, konzentrieren sich die Darstellungen im
ersten Teil der Arbeit auf Konzerne und deren Haftung sowohl allgemein als auch in
einem kartellrechtlichen Kontext. Dies wird jeweils im unionsrechtlichen und im
deutschen Rechtskreis dargestellt. Eine Gegenüberstellung der Ergebnisse zeigt

6 Die durch die 9. GWB-Novelle eingeführte Vorschrift soll rückwirkend zum 27.12.2016
in Kraft treten, vgl. BT-Drs. 18/11446, S. 11, 34. Sie entspricht dem § 33Abs. 3 GWB, vgl. BT-
Drs. 18/10207, S. 55 f.
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